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Kleine Anfrage mit Antwort

Wortlaut der Kleinen Anfrage

der Abgeordneten Dr. Gabriele Heinen-Kljajic (GRUNE), eingegangen am 23.08.2011

Nutzung schwermetallbelasteter Boden in der Okeraue

Statt zu untersuchen, wo genau die Okerauen stark mit Schwermetall belastet sind, und dort den
Anbau zu untersagen, werde fir viel Geld das Getreide untersucht, das von diesen Flachen
stammt. Dem Steuerzahler werde so eine Ewigkeitslast aufgebiirdet, kritisierte der Bund fir Um-
welt- und Naturschutz (BUND) Braunschweig nach einem Bericht der Braunschweiger Zeitung vom
16.08.2011. Wie die Braunschweiger Zeitung weiter berichtet, wurden im Jahr 1985 zwischen
Grof3 Stéckheim und Braunschweig 32 Bodenproben von Ackerfladchen in der Okeraue genommen.
Dabei wurde eine Cadmiumbelastung zwischen 0,2 und 126 mg Cadmium pro kg Boden festge-
stellt. Cadmium ist von den in den Okerauen vorkommenden Schwermetallen der geeignetste Indi-
kator, weil es - etwa im Vergleich zu Blei - schneller ausgetragen und von Pflanzen aufgenommen
werden kann.

Gemal den von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen im Mai 2011 herausgegebenen ,An-
bauempfehlungen fir schwermetallbelastete Béden zur Gewéhrleistung der Lebens- und Futtermit-
telqualitat” liegt der fir den Anbau von Brotgetreide kritische Cadmiumgehalt bei 2 bis 3 mg und fiir
Futtergetreide bei 10 mg pro kg Boden bei ausreichender Kalkversorgung des Bodens. In saurem
Bodenmilieu liegen die Werte deutlich niedriger.

Wie Ralf Bode in seiner im April 2005 der Universitat Goéttingen vorgelegten Dissertation ,Auslau-
gung anorganischer Schadstoffe aus Abfall und Altlastenmaterialien darstellt, stammt die Schwer-
metallbelastung der Okerauen sehr wesentlich aus jahrhundertelanger Bergbautatigkeit am Ram-
melsberg und daraus im Bereich Oker/Harlingerorde entstandenen Halden. Da die Okerauen vor
Fertigstellung der Okertalsperre im Jahr 1956 haufig groRraumig Uberflutet worden seien, sei
Schwermetall weitrdumig in der Okeraue verbreitet worden. Je nachdem, wie haufig und wie lange
einzelne Flachen Uberflutet worden seien, konne der Schwermetallgehalt lokal sehr stark schwan-
ken, schreibt Bode.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wann wurde in welcher Dichte (Probennahmen pro Hektar) der Schwermetallgehalt der B6-
den der aktuellen und gegebenenfalls historischen Okeraue vom Punkt des Schwermetallein-
trags bis zur Miindung in die Aller untersucht?

2. In welchem Flachenumfang sind Bdden in der Okeraue oberhalb des von der Landwirt-
schaftskammer als kritisch bezeichneten Wertes zwischen 2 und 10 mg pro kg mit Cadmium
belastet? In welchem Flachenumfang sind Béden in der Okeraue mit mehr als 10 mg pro Ki-
logramm Oberboden belastet?

3. Auf welche Weise wird sichergestellt, dass Schwermetalle nicht ber den Weg des direkten
Verzehrs in den Okerauen angebauter Nahrungsmittel bzw. als Tierfutter in die Nahrungskette
gelangen?

4. Welche Restriktionen hinsichtlich der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung wurden fiir Flachen
formuliert, die

a) mit 2 bis 10 mg/kg Boden mit Cadmium belastet sind,
b) mit mehr als 10 mg/kg Boden mit Cadmium belastet sind?

5. In welcher H6he werden von wem gegebenenfalls Entschadigungen fir Restriktionen der
landwirtschaftlichen Nutzung schwermetallbelasteter Boden in der Okeraue gezahlt?
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6. In welcher Hohe waren Entschadigungen fallig, wenn die Nahrungs- und/oder Futtermittelpro-
duktion - wie vom BUND gefordert - auf den besonders mit Schwermetallen belasteten Fla-
chen (Cadmiumgehalt > 10 mg/kg Boden) kiinftig eingestellt wiirde?

7. In welchem Umfang werden jahrlich Untersuchungen hinsichtlich des Schwermetallgehaltes
des in den Okerauen angebauten Getreides durchgefihrt?

8.  Wie hoch sind die fur Untersuchungen des Schwermetallgehaltes landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse, die in den Okerauen produziert wurden, jahrlich aufgewendeten Kosten, und wer tragt
diese Kosten?

(An die Staatskanzlei Ubersandt am 23.08.2011 - [1/721 - 1105)

Antwort der Landesregierung

Niedersachsisches Ministerium Hannover, den 31.10.2011
fur Erndhrung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz
und Landesentwicklung
- 104.1-01425/3-305 -

Die vom Harzbergbau ausgehende Belastungssituation der Okeraue ist grundsatzlich bekannt. Se-
dimentablagerungen auf den Bdéden der Okeraue haben zu flachenhaften schadlichen Boden-
veranderungen gefiihrt, die bereits vor Jahrzehnten durch einzelne Untersuchungsmaflnahmen
konkreter beschrieben wurden. Die Boden weisen in der Regel Belastungen mit den Schwermetal-
len Blei, Zink und Cadmium auf, wobei die raumliche Belastung der Béden in der Okeraue sachge-
recht mit dem Parameter Cadmium abgegrenzt werden kann.

Die gemessenen Schwermetallkonzentrationen lassen jedoch auch heute noch unter bestimmten
Voraussetzungen eine landwirtschaftliche Nutzung zu.

Fir die Erfassung der Belastungen sind die unteren Bodenschutzbehérden zustandig. lhr aktueller
Erkenntnisstand weist eine unterschiedliche Genauigkeit auf. Angesichts einer betroffenen Flache
in der gesamten Okeraue von weit Gber 20 000 ha liegen nur fir Teilflachen parzellenscharfe An-
gaben Uber das Belastungsniveau vor. Es sollen auch zuklnftig weitere Beprobungen durchgefiihrt
werden. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen bietet zudem unterstiitzend eine spezielle Be-
ratung fiir die rechtskonforme Nutzung dieser Flachen im Sinne des Lebensmittel- und Futtermittel-
rechts an.

Auf der Grundlage dieser Daten und Informationen sollen die eigenverantwortlich wirtschaftenden
Landwirte handlungsféahiger werden. Die Verantwortung der Flachenbewirtschafter fir ihre Produk-
te schlieft Untersuchungen der Ernteprodukte und gegebenenfalls der Béden ein. Diese fallen
nicht dem Steuerzahler zur Last.

Um die Wahrnehmung der Erzeuger-Verantwortung zu unterstiitzen, haben die unteren Boden-
schutzbehdrden die grundsatzliche Problematik und den Stand ihrer Erkenntnisse gegentber der
Landwirtschaft kommuniziert.

Ergénzend ist eine Uberwachung der Lebens- und Futtermittelerzeugung durch die zusténdigen
Fachbehorden erforderlich. Diese Behorden (Landkreise, Stadte und das LAVES) kénnen anhand
der jeweiligen Erkenntnisse der Bodenschutzbehorden feststellen, auf welchen Flachen das Risiko
einer Schadstoffbelastung erhdht ist.

Aufgrund der Besonderheiten und der Tragweite ihrer Aufgabe tauschen sich die betroffenen Bo-
denschutzbehoérden regelmafig untereinander aus. Sie werden dabei vom Niedersachsischen Lan-
desamt fur Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) als Fachbehdrde des Landes und der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen fachlich beraten und vom Umweltministerium aufsichtlich unter-
stitzt.
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Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:
Zu 1und 2:

Erste Untersuchungen zu den Schwermetallbelastungen in Béden und landwirtschaftlichen Kultur-
pflanzen der Okeraue erfolgten bereits in den 1970er- und 1980er-Jahren. In den 1990er-Jahren
fuhrte die Landesregierung ein aufwendiges Untersuchungsprogramm durch, um das Ausmaf der
Schwermetallbelastungen in den Bdéden der Talauen des Harzes und des Harzvorlandes festzustel-
len. In den letzten finf bis zehn Jahren haben die zustédndigen Bodenschutzbehdérden der Land-
kreise Goslar, Githorn und Peine sowie die Stadt Braunschweig ihre Aktivitaten erheblich intensi-
viert. Der Landkreis Wolfenbuttel beschrankt sich auf Siedlungsflachen. Wegen der GréRe des ins-
gesamt betroffenen Gebietes liegt die Dichte der Untersuchungspunkte deutlich unter einer Probe
pro Hektar.

Die Aufgabe, auf der Grundlage einer zwangslaufig begrenzten Menge von punktuellen Bodenun-
tersuchungen Aussagen abzuleiten, die das Belastungsniveau vieler Quadratkilometer Flussaue
differenziert beschreiben, ist fachlich sehr anspruchsvoll.

Nur im Landkreis Goslar ist bislang ein Bearbeitungsstand erreicht worden, der eine konkrete Karte
der Cadmiumbelastungen auf landwirtschaftlichen Flachen ermdglicht und Aussagen Uber das Be-
lastungsniveau enthalt. Fir den weiteren Bereich der Okeraue wurden als vorlaufiger Erkenntnis-
stand sogenannte Erwartungsflachen beschrieben (anhand der Uberflutungswahrscheinlichkeit und
weiterer Kriterien), auf denen erhdhte Schadstoffgehalte wahrscheinlich sind. Eine Differenzierung
zwischen verschiedenen Belastungsniveaus ist damit nicht verbunden.

Die kritischen Cadmiumgehalte (Kdnigswasseraufschluss) in Boden stellen sich bei ausreichender
Kalkversorgung nach den Anbauempfehlungen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen fur
schwermetallbelastete Béden wie folgt dar (TM: Trockenmasse):

2 mg Cd pro kg Boden (TM),

IA

Backweizen, Triticale
Roggen, Gerste zur Lebensmittelerzeugung < 3 mg Cd pro kg Boden (TM),
Futtergetreide < 10 mg Cd pro kg Boden (TM).

Fir Grinland regelt die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung einen Cadmium-Maf3-
nahmewert von 20 mg Cd pro kg Boden (TM).

Zu 3:

Mit ihrer Tatigkeit als Lebensmittel- bzw. Futtermittelerzeuger sind die Landwirte in der Verantwor-
tung, ihre Produkte entsprechend den rechtlichen Vorgaben zu produzieren. Um sicherzustellen,
dass der Gehalt an Schwermetallen nicht den Hochstgehalt Uberschreitet, werden von den Land-
wirten Eigenkontrolluntersuchungen durchgefiihrt. Neben diesen eigenverantwortlich durchgefiihr-
ten Untersuchungen wird aufseiten der amtlichen Lebensmittel- und Futtermitteliberwachung zum
einen durch die Untersuchung amtlich entnommener Proben und zum anderen durch die stichpro-
benartige Kontrolle der vom Landwirt durchgefiihrten Eigenkontrolluntersuchungen (Dokumenten-
prifung) sichergestellt, dass die Erzeugnisse nur in den Verkehr gelangen, wenn der vorgegebene
Hoéchstgehalt eingehalten wird.

Aus den Untersuchungen in der Vergangenheit ist bekannt, dass die Anreicherung der Schwerme-
talle Cadmium und Blei vorwiegend in Weizen(kdrnern) relevant ist, weniger in Roggen(kérnern)
oder den Mihlennachprodukten wie Mehl. Aus diesem Grund wurden zu dieser Thematik verschie-
dene MalRnahmen der risikoorientierten Beratung und Kontrolle durchgefiihrt. Neben der speziellen
Beratung durch die Landwirtschaftskammer fiir Landwirte in den Uberschwemmungsgebieten der
Okeraue wurde im letzten Jahr ein Projekt zur Vergleichbarkeit von Vor-Ernte-Untersuchungen mit
Nach-Ernte-Untersuchungen von Weizen durchgefiihrt. Damit wird es dem Erzeuger ermdglicht,
frihzeitig vor der Ernte eine Auskunft dariiber zu erhalten, ob z. B. der Weizen die rechtlichen
Hdéchstgehalte einhalt, um ihn als Lebensmittel oder Futtermittel zu vermarkten. Beim LAVES wur-
den in den vergangenen Jahren aufgrund der Risikoorientierung bei der Probenahme vermehrt Ge-
treideproben aus den Uberschwemmungsbereichen im Harzvorland untersucht (siehe Antwort zu
Frage 7).
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Zu 4:

Die Ausweisung eines bestimmten Belastungsniveaus fiir grof3ere Flachen und die Begriindung
von Nutzungsbeschrankungen ist mit erheblichen fachlichen Unsicherheiten verbunden. Fur die
Bewirtschaftung der schwermetallbelasteten Bdden in der Okeraue bestehen derzeit keine ein-
schrankenden Anordnungen der Bodenschutzbehoérden. Derartige Regelungen kénnten den klein-
raumigen Unterschieden im Belastungsniveau und der unterschiedlichen Sensibilitat verschiedener
Fruchtarten (unter Berlicksichtigung von Witterungs- und Anbaubedingungen) kaum hinreichend
Rechnung tragen. Die Landesregierung unterstiitzt daher das Vorgehen der betroffenen unteren
Bodenschutzbehorden, fur die Flachenbewirtschafter mdglichst gute Beschreibungen des Risiko-
potenzials bereitzustellen, damit sie ihrer Verantwortung fur die Erzeugung von Lebens- und Fut-
termitteln, die den Anforderungen zum Gesundheitsschutz fir Mensch und Tier entsprechen, ge-
recht werden kénnen.

Hierzu zahlt u. a. auch, dass die Bewirtschafter der betroffenen Flachen auf der Grundlage der An-
bauempfehlungen fiir schwermetallbelastete Béden der Landwirtschaftskammer Niedersachsen
z. B. durch Kalkung, Fruchtartenwahl und zur verschmutzungsarmen Griinfutterernte sowie gege-
benenfalls eigene Untersuchungen eigenverantwortlich die Einhaltung der gesetzlichen Hochstwer-
te in Lebens- und Futtermitteln sicherstellen.

Dieses wird von fachlich qualifizierten Einrichtungen, wie der Landwirtschaftskammer, durch Bera-
tung begleitet und von den Lebensmittel- und Futtermittelbehérden Uberwacht.

Zu 5:

Da keine Anordnungen zur Nutzungsbeschrankung bestehen, werden keine Entschadigungen ge-
zahlt. Wirtschaftliche Nachteile, die sich aus den Vorgaben des Lebens- und Futtermittelrechts er-
geben, tragt der Bewirtschafter selbst.

Zu 6:

Wenn auf den Flachen mit im Mittel weit Gber 10 mg Cadmium pro kg trockenen Boden (Konigs-
wasserauszug) kein Anbau von Futter- und Lebensmittelgetreide mehr moglich ist, entsteht dem
Bewirtschafter ein Nachteil, der zurzeit mit ca. 650 Euro/ha (nach den Richtwert-Deckungs-
beitradgen der LWK 2008, 2009, 2010) zu beziffern ist.

Wenn alternativ zu Futtermitteln der Anbau von nachwachsenden Rohstoffen (Silomais und Winter-
roggen-GPS) fiir Biogasanlagen maoglich ist und die diingemittelrechtlichen Schadstoffhdchstwerte
im Garrest unterschritten werden, wirde sich auf dieser Rechenbasis der wirtschaftliche Nachteil
auf ca. 60 Euro/ha verringern.

Zu’:

In den Jahren 2008 bis 2011 wurden durch das LAVES im Rahmen des risikoorientierten Ansatzes
der Lebens- und Futtermitteliiberwachung aus den Uberschwemmungsflachen der Harzabfliisse
158 amtliche Lebens- und Futtermittelgetreideproben hinsichtlich des Gehaltes von Blei und Cad-
mium untersucht. 35 dieser Proben stammten aus dem Gebiet der Okeraue. Die Verteilung der
Proben uber die Jahre und der Anteil an Proben aus der Okeraue stellen sich wie folgt dar:

2008 Anzahl Proben: 82, davon 18 aus der Okeraue,
2009 Anzahl Proben: 42, davon 13 aus der Okeraue,
2010 Anzahl Proben: 24, davon 0 aus der Okeraue,
2011 Anzahl Proben: 10, davon 3 aus der Okeraue.
Zu 8:

Nach der Gebiihrenordnung flr die amtliche Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandeuntersuchung
(GO-LebensmBG) vom 16.12.2003 (Nds. GVBI. Nr. 32/2003, ausgegeben am 30.12.2003) belau-
fen sich die Untersuchungskosten fiir Blei und Cadmium pro Getreideprobe auf 121,98 Euro. Bei
Uberschreitung des zuldssigen Hochstgehaltes muss ein Gutachten erstellt werden, sodass sich
die Kosten dann auf 174,48 Euro erhohen.
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Bei den im LAVES untersuchten Proben handelt es sich um Planproben, die zur risikoorientierten
Kontrolle der Eigenkontrolluntersuchungen der verantwortlichen Landwirte enthommen wurden. Fir
Planproben werden keine Geblihren erhoben.

In Vertretung

Gert Lindemann

(Ausgegeben am 04.11.2011)



	Drucksache 16/4152
	Kleine Anfrage mit Antwort
	Wortlaut der Kleinen Anfrage der Abgeordneten Dr. Gabriele Heinen-Kljajić (GRÜNE)
	Nutzung schwermetallbelasteter Böden in der Okeraue
	Antwort der Landesregierung

